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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.02.2005

Norm

KartG 1988 §6 Abs2

KartG 1988 §42b

Rechtssatz

Besteht bei einem Zusammenschlusstatbestand ein hinreichender Inlandsbezug, der die Anwendbarkeit inländischen

Fusionskontrollrechts zur Folge hat, ist im Fall einer Untersagung ein räumlich unbeschränktes Verbot auszusprechen.

Eine Überschreitung inländischer Jurisdiktionsbefugnis kann darin nicht erblickt werden.

Entscheidungstexte

16 Ok 1/05

Entscheidungstext OGH 14.02.2005 16 Ok 1/05

16 Ok 49/05

Entscheidungstext OGH 27.02.2006 16 Ok 49/05

Vgl auch; Beisatz: Bei allfälligen Wettbewerbsbeschränkungen, die von ausländischen Unternehmen ausgehen,

rechtfertigt nur eine unmittelbare Inlandsauswirkung die Anwendung des nationalen Kartellrechts. (T1); Beisatz:

Hier: Durch den Erwerb eines Unternehmens im Ausland, das auf einem abgegrenzten ausländischen Markt tätig

wird, ändert sich aber an der Anzahl der am für das Inland relevanten Markt - dieser kann auch Teil eines

Weltmarktes sein - tätig werdenden „selbständigen Marktteilnehmer" nichts. (T2)
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